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Botschaft an den Einwohnerrat 

 

Motion Fraktion Grüne, Fraktion GLP/Mitte, Fraktion SP, Pro Aarau und 

Johanna Dietiker, EVP/EW; Wie weiter mit der Kreisschule Aarau-Buchs 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am 21. März 2025 haben die Fraktionen der Grünen, GLP/Mitte, SP sowie Pro Aarau sowie 

Johanna Dietiker (EVP/EW) eine Motion zur Überprüfung von Szenarien für einen Austritt 

aus der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) bzw. von deren Auflösung eingereicht. Sie stellen 

folgenden Antrag:  

 

Der Stadtrat prüft mögliche Szenarien für einen Austritt oder eine Auflösung der Kreis-

schule Aarau-Buchs (KSAB) und unterbreitet dem Einwohnerrat ein entsprechendes Ge-

schäft. Das Geschäft soll einen Antrag für oder gegen einen Austritt bzw. eine Auflösung 

der KSAB enthalten. 

 

1. Formelles 

 

1.1. Motionsfähigkeit  

Gemäss § 27 Abs. 1 der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Aarau vom 23. Juni 

1980 (GO, SRS 1.1-1) kann jedes Mitglied des Einwohnerrats in Form einer allgemeinen An-

regung oder eines ausgearbeiteten Entwurfes schriftlich die Behandlung von Gegenstän-

den verlangen, die in die Zuständigkeit der Gesamtheit der Stimmberechtigten oder des 

Einwohnerrates fallen.  

 

Beantragt wird die Prüfung eines Austritts aus der KSAB bzw. von deren Auflösung. Für 

den – dem fakultativen Referendum unterliegenden – Beschluss über einen Austritt aus der 

KSAB bzw. über deren Auflösung ist der Einwohnerrat zuständig (§ 20 Abs. 2 lit. n des Ge-

setzes über die Einwohnergemeinden vom 19. Dezember 1978 [Gemeindegesetz GG, SAR 

171.100] i.V.m. § 82 Abs. 1 bzw. Abs. 2 GG). Damit erweist sich das Anliegen der Motio-

närinnen und Motionäre als motionsfähig.    

 

1.2. Zuständigkeiten bei Austritt oder Auflösung  

Ein Verbandsaustritt ist nur aus wichtigen Gründen, frühestens nach 10-jähriger Zugehö-

rigkeit und auf Ende eines Schuljahrs sowie unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

zwei Jahren möglich (§ 34 der Satzungen Kreisschule Aarau-Buchs vom 26. Januar 2017 

[Satzungen KSAB, SRS 0.4-1]. Aufgrund des Inkrafttretens der Satzungen per Mai/Juli 2017 

wäre ein Austritt frühestens per Ende Schuljahr 2026/2027 möglich.  
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Ein Ausritt aus der KSAB wird vom Einwohnerrat beschlossen und bedarf der Zustimmung 

des Kreisschulrates (§ 14 Abs. 1 lit. p Satzungen KSAB i.V.m. § 34 Satzungen KSAB).  

 

Der Beschluss über eine Auflösung bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Verbandsge-

meinden sowie des Regierungsrates (§ 35 Abs. 1 Satzungen KSAB). Die Formulierung von 

§ 35 Abs. 1 Satzungen KSAB legt nahe, dass der Kreisschulrat analog § 14 Abs. 1 lit. p Sat-

zungen KSAB einen Beschluss über die Auflösung fällen würde, welcher wiederum den bei-

den Verbandsgemeinden zur Zustimmung unterbreitet würde, d. h. in Aarau dem Einwoh-

nerrat mit fakultativem Referendum. Eine Auflösung mit Zustimmung beider 

Verbandsgemeinden wäre theoretisch jederzeit möglich. 

 

Die Motionärinnen und Motionäre fordern, dass der Stadtrat dem Einwohnerrat einen An-

trag für oder gegen einen Austritt bzw. eine Auflösung der KSAB unterbreiten soll. Favori-

siert der Stadtrat einen Austritt bzw. eine Auflösung, so gelten die oben dargelegten Zu-

ständigkeiten und der Stadtrat kann dem Einwohnerrat einen entsprechenden Antrag 

unterbreiten. Entscheidet sich der Stadtrat gegen eine Auflösung bzw. einen Austritt, so 

wird dem Einwohnerrat einzig die Abschreibung der Motion beantragt. Ein Antrag auf 

Nicht-Auflösung bzw. Nicht-Austritt ist nicht vorgesehen. 

 

2. Stellungnahme des Stadtrats 

 

Der Stadtrat erkennt, dass derzeit in der Politik und der Bevölkerung diverse Unsicherhei-

ten bzw. Bedenken betreffend die KSAB bestehen, welche Forderungen nach einer Auflö-

sung bzw. einem Austritt aus dem Verband nach sich ziehen. Der Stadtrat stellt zudem 

fest, dass die Kreisschule Schwierigkeiten mit den Führungsstrukturen zeigt. Die Zusam-

menarbeit zwischen der Schulführung (Geschäftsleitung, Schulvorstand) und den Schulen 

vor Ort ist noch nicht etabliert. Dies führt zu organisatorischen und personellen Herausfor-

derungen.  

 

Ob eine Auflösung der KSAB oder ein Austritt der richtige Weg zur Beseitigung dieser Be-

denken und Schwierigkeiten wären, bedarf einer Überprüfung. Für den Stadtrat stellen eine 

gut funktionierende Schule sowie die Gewährleistung der Qualität der Bildung zentrale An-

liegen dar. Die Überweisung der Motion unterstützt diese Zielsetzungen, weil die verschie-

denen im Raum stehenden Themen in einem geordneten und transparenten Prozess unter 

Einbezug der relevanten Stellen überprüft werden können. 

 

Das in den letzten Monaten von der Kreisschule gestartete Projekt zur Auflösung des 

Kreisschulrats ist aus Sicht des Stadtrats eine wichtige Massnahme zur Vereinfachung der 

Führungsstrukturen der KSAB und stellt somit einen weiteren wichtigen Schritt in die rich-

tige Richtung dar.  
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Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 

 

A n t r a g :  

 

Die Motion «Wie weiter mit der Kreisschule Aarau-Buchs» wird überwiesen.  

 

 

Im Namen des Stadtrats 

 

 

Dr. Hanspeter Hilfiker Dr. Marco Salvini 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 

 



                       

 

Motion «Wie weiter mit der Kreisschule Aarau – Buchs» 

 

Antrag 

Der Stadtrat prüft mögliche Szenarien für einen Austritt oder eine Auflösung der Kreisschule Aarau-

Buchs (KSAB) und unterbreitet dem Einwohnerrat ein entsprechendes Geschäft. Das Geschäft soll 

einen Antrag für oder gegen einen Austritt bzw. eine Auflösung der KSAB enthalten.  

 

Begründung 

Den Aarauer:innen ist eine starke Schule und die Schulentwicklung wichtig, dies hat sich in den 

vergangenen Jahren in verschiedenen Abstimmung rund um den Schulbetrieb immer wieder deutlich 

gezeigt (z.B. Schulraum, Tagesschule, Budget 2025).  

Der aktuelle Schulvorstand, die Geschäftsleitung sowie Schulleitungen der Kreisschule Aarau – 

Buchs setzen sich mit allen Kräften für eine gute Bildung und eine positive Schulentwicklung ein. 

Nach einer schwierigen Aufbauphase sind sie auf gutem Wege und leisten sehr gute Arbeit. Die 

Aarauer Stimmbevölkerung hat sich dafür ausgesprochen, dass diese wertvolle Arbeit in dieser 

Intensität weitergeführt werden kann und die Schule gemäss dem Lehrplan gestärkt und fit für die 

Zukunft gemacht werden soll. Denn eine gut geführte Schule mit genügend Ressourcen bildet die 

Basis für die Ausbildung unserer Kinder, und mit der Stärkung der Schule können wir die Zukunft 

unserer Kinder und Enkel direkt beeinflussen. 

Das Referendum zum Budget der KSAB und das Abstimmungsresultat vom 9. Februar 2025 zeigen, 

dass die Vorstellungen der beiden Verbandsgemeinden Aarau und Buchs in Bezug auf die Schule 

und deren Weiterentwicklung jedoch grundsätzlich anders sind. Während in Aarau der Ja-

Stimmenanteil bei rund 60% lag, wurde das Budget in Buchs mit rund 60% abgelehnt. Da es für eine 

Bestätigung des Budgets jedoch ein Ja aus beiden Vertragsgemeinden braucht, ist das Budget 

hinfällig, obwohl die Mehrheit der Stimmbevölkerung beider Gemeinden zusammengenommen dem 

Budget zugestimmt hat.  

Als direkte Folge davon können dringend benötigte und mit dem Budget beantragte Positionen wie 

die Aufstockung der Verwaltung, die Schaffung einer Fachstelle für schulische Integration und 

Chancengleichheit sowie die Schaffung einer Ombudsstelle für die Entlastung der Verwaltung nicht 



realisiert werden. Zudem sind der Schulvorstand und der Kreisschulrat nun gefordert, so schnell wie 

möglich ein Budget zu erarbeiten, welches für beide Gemeinden annehmbar ist. Dies scheint uns 

angesichts der komplett unterschiedlichen Vorstellungen von Schulqualität kaum möglich.  

Die Situation in der KSAB ist aus unserer Sicht blockiert durch diese diametralen Vorstellungen der 

beiden Verbandsgemeinden Aarau und Buchs. Hinzu kommt, dass die Gemeinde Buchs ihre 

Beiträge an die KSAB aufgrund ihrer finanziellen Lage in absehbarer Zeit nicht erhöhen wird. Wir 

befürchten deshalb, dass nicht nur beim diesjährigen Budget, sondern auch bei zukünftigen Budgets 

und Projekten ähnliche Situationen eintreten werden, und dass dadurch zu viele Ressourcen in 

Prozessen und Verhandlungen gebunden werden, welche die Mehrheit der Aarauer 

Stimmbevölkerung eigentlich in die dringend notwendige inhaltliche Entwicklung der Schule 

investieren will. 

Eine Auflösung der Kreisschule ist gemäss Satzung § 34 "nur aus wichtigen Gründen" möglich, 

welche unseres Erachtens nach der Abstimmung vom 9. Februar nachvollziehbar erfüllt sind. Die 

Motionär:innen beauftragen deshalb den Stadtrat von Aarau, einen Austritt bzw. eine Auflösung der 

KSAB zu prüfen und dem Einwohnerrat einen Antrag für oder gegen Austritt/Auflösung der KSAB zu 

unterbreiten.  

 

Fraktion Grüne, Fraktion GLP/Mitte, Fraktion SP, Pro Aarau und Johanna Dietiker, EVP/EW 

 

Satzung KSAB:  

  


